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ANLAGE 2.2
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 Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke 
gelten in der in Anlage 8 im Dokument „OIB-Richtlinien – 
Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke“ ange-
führten Fassung.

 Werden in dieser Richtlinie Anforderungen an die Feuerwi-
derstandsklasse in Verbindung mit Anforderungen an Bau-
stoffe der Klasse A2 gestellt, gilt dies auch als erfüllt, wenn
• die für die Tragfähigkeit wesentlichen Bestandteile der 

Bauteile der Klasse A2 und
• die sonstigen Bestandteile aus Baustoffen der Klasse B be-

stehen.
 Für überdachte Stellplätze und Garagen mit jeweils höchstens 

15 m² Nutzfläche, die auf eigenem Grund oder von Verkehrs-
flächen für die Brandbekämpfung zugänglich sind, werden 
keine Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt.

 Es wird darauf hingewiesen, dass parallel zu den Bestimmun-
gen dieser Richtlinie gegebenenfalls einzelne Bestimmungen 
der Anlage 2 „OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz“ zu berück-
sichtigen sind.

 Von den Anforderungen dieser Anlage (OIB-Richtlinie) 
kann entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen Bestim-
mungen abgewichen werden, wenn vom Bauwerber nachge-
wiesen wird, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwen-
dung der Richtlinie erreicht wird. Hierbei ist der OIB-Leitfa-
den „Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkon-
zepte“ anzuwenden.

 Es gelten die Begriffsbestimmungen aus § 4 der NÖ Bauord-
nung 2014 und aus Anlage 7 des Dokumentes „OIB-Richtli-
nien – Begriffsbestimmungen“.

 

2.1.1 Sind überdachte Stellplätze nicht mindestens 2,00 m von der 
Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze entfernt, muss 
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eine der jeweiligen Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgren-
ze zugekehrte Wand über die gesamte Länge und bis zur 
Dacheindeckung in REI 30 bzw. EI 30 errichtet werden. Dies 
ist nicht erforderlich,
a) wenn das angrenzende Nachbargrundstück bzw. der 

Bauplatz aufgrund tatsächlicher oder rechtlicher Um-
stände von einer künftigen Bebauung ausgeschlossen ist 
(z.B. Verkehrsflächen im Sinne der raumordnungsrechtli-
chen Bestimmungen, öffentliche Parkanlagen oder Ge-
wässer), oder

b) wenn aufgrund der baulichen Umgebung eine Brand-
übertragung auf Bauwerke der Nachbargrundstücke 
nicht zu erwarten ist.

2.1.2 Überdachte Stellplätze, die an mehr als zwei Seiten durch 
Wände bzw. sonstige Bauteile umschlossen sind, fallen nicht 
unter Punkt 2.2, sondern unter Punkt 2.1.1, wenn sie zumin-
dest an einer Seite nicht durch eine Wand bzw. sonstige Bau-
teile (z.B. Tor, Gitter) umschlossen sind.

2.2.1 Wände, Decken bzw. Dachkonstruktionen müssen aus Bau-
stoffen D bestehen.

2.2.2 Sind Garagen nicht mindestens 2,00 m von der Nachbar-
grundstücks- bzw. Bauplatzgrenze entfernt, muss eine der 
jeweiligen Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze zuge-
kehrte Wand über die gesamte Länge und bis zur Dacheinde-
ckung in REI 30 bzw. EI 30 errichtet werden.

2.2.3 Sind Garagen nicht mindestens 4,00 m von Gebäuden auf 
demselben Grundstück bzw. Bauplatz entfernt, muss eine 
dem jeweiligen Gebäude zugekehrte Wand über die gesamte 
Länge und bis zur Dacheindeckung der Garage in REI 30 
bzw. EI 30 errichtet werden. Sind Garagen an ein Gebäude 
auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz angebaut und wei-
sen keine eigene Wand zum Gebäude auf, gilt diese Anforde-
rung sinngemäß auch für den gemeinsamen Wandanteil.

2.2.4 Werden Garagen in Gebäude der Gebäudeklasse 1 bzw. in 
Reihenhäusern der Gebäudeklasse 2 eingebaut, müssen an-
grenzende Wände und Decken REI 30 bzw. EI 30 entspre-
chen.
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2.2.5 Werden Garagen in Gebäude der Gebäudeklasse 2 bis 5 – aus-
genommen Reihenhäuser der Gebäudeklasse 2 – eingebaut, 
müssen angrenzende Wände und Decken die Anforderungen 
an „Trennwände“ bzw. an „Trenndecken“ gemäß Tabelle 1b 
der Anlage 2 „OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz“ erfüllen.

2.2.6 Die Türen von Garagen ins Gebäudeinnere müssen EI2 30-C 
entsprechen. Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und bei Rei-
henhäusern der Gebäudeklasse 2 genügt EI2 30.

2.2.7 Wandbekleidungen und Deckenbeläge müssen aus Baustof-
fen C bestehen, wobei Holz und Holzwerkstoffe D zulässig 
sind. Bodenbeläge müssen aus Baustoffen Dfl bestehen.

2.2.8 Die Aufstellung von Feuerstätten und die Anordnung von 
Reinigungsöffnungen von Abgasanlagen sind unzulässig. 
Ausgenommen sind Feuerstätten und Reinigungsöffnungen, 
die nach einschlägigen Richtlinien für die Aufstellung in Ga-
ragen geeignet sind.

3  

 Es gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 1.

 Es gelten die Anforderungen der Tabelle 1 für „überdachte 
Stellplätze >50 m² und ≤ 250 m²“ sinngemäß, wobei eine 
Längsausdehnung von 60 m nicht überschritten werden darf.

4.2.1 Alle Bauteile, einschließlich Ausfachungen und Überdachun-
gen, müssen A2 entsprechen.

4.2.2 Ist die Überdachung nicht mindestens 2,00 m von Nachbar-
grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen entfernt, muss eine der 
jeweiligen Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze zuge-
kehrte Wand über die gesamte Länge und bis zur Dacheinde-
ckung in REI 90 bzw. EI 90 errichtet werden. In jenem Be-
reich, in dem die jeweiligen Mindestabstände unterschritten 
werden, ist die Überdachung in REI 90 auszuführen.
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4.2.3 Ist die Überdachung nicht mindestens 4,00 m von Gebäuden 
auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz entfernt, muss eine 
dem jeweiligen Gebäude zugekehrte Wand über die gesamte 
Länge und bis zur Dacheindeckung in REI 90 bzw. EI 90 er-
richtet werden. Sofern keine eigene Wand zum Gebäude vor-
handen ist, gilt diese Anforderung sinngemäß auch für den 
gemeinsamen Wandanteil. In jenem Bereich, in dem die je-
weiligen Mindestabstände unterschritten werden, ist die 
Überdachung in REI 90 auszuführen.

4.2.4 Ragen Stellplätze gänzlich oder teilweise unter Gebäudeteile 
hinein, darf eine Nutzfläche von 1.600 m² nicht überschritten 
werden und müssen die angrenzenden Wände bzw. Decken 
REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 entsprechen. Sofern Türen 
und Fenster in das Gebäudeinnere führen, müssen Türen EI2 
30-C entsprechen. Fenster sind in EI 30 entweder als Fixver-
glasung oder selbstschließend auszuführen; alternativ können 
vor die Fenster Abschlüsse in EI 30 vorgesetzt werden, die im 
Brandfall selbsttätig schließen.

4.2.5 Bodenbeläge müssen Bfl entsprechen.
4.2.6 Für die erste Löschhilfe sind geeignete tragbare Feuerlöscher 

bereitzuhalten.

 Es gelten die Anforderungen der Tabelle 6 der Anlage 2 
„OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz“.

5.1.1 Tragende Wände und Stützen von Garagen sowie brandab-
schnittsbildende Wände innerhalb von Garagen bzw. zwi-
schen Garagen und anderen Räumen müssen REI 90 und A2 
bzw. R 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 entsprechen.

5.1.2 Nichttragende Wände bzw. Wandteile von Garagen sind in 
A2 herzustellen.

5.1.3 Decken zwischen Garagengeschoßen, von befahrbaren 
Flachdächern und als Abschluss zu darüber liegenden Auf-
enthaltsräumen müssen REI 90 und A2 entsprechen. Bei 
nicht befahrbaren Dächern genügt für die Tragkonstruktion 
R 60 und A2.
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5.1.4 Bei nicht überbauten, eingeschoßigen oberirdischen Garagen 
mit einer Nutzfläche von nicht mehr als 1.600 m² dürfen tra-
gende Wände, Stützen und Decken in R 30 und nichttragende 
Wände in C oder aus Holz- und Holzwerkstoffen in D her-
gestellt werden, wenn der Abstand der Garagen zur Nach-
bargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze mindestens 4,00 m 
und zu Gebäuden auf demselben Grundstück bzw. Bauplatz 
mindestens 6,00 m beträgt.

 Werden diese Abstände unterschritten, müssen die der Nach-
bargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenze oder dem Gebäude auf 
demselben Grundstück bzw. Bauplatz zugekehrten Wände 
über die gesamte Länge und Höhe der Garage sowie die De-
cke bis zum Abstand von 4,00 m bzw. 6,00 m REI 90 und A2 
bzw. EI 90 und A2 entsprechen.

5.2.1 Wandbekleidungen müssen B-s1 entsprechen.
5.2.2 Bodenbeläge müssen Bfl entsprechen.
5.2.3 Konstruktionen unter der Rohdecke müssen B-s1, d0 ent-

sprechen.

5.3.1 Türen und Tore in brandabschnittsbildenden Wänden müs-
sen EI2 30-C und A2 entsprechen. Diese dürfen nicht größer 
sein als für den Verschluss der Wandöffnung zur Durchfüh-
rung der Fahrgassen erforderlich ist, wobei Türen im Verlauf 
von Fluchtwegen unberücksichtigt bleiben.

5.3.2 Türen zwischen Garagen und Gängen bzw. Treppenhäusern 
müssen EI2 30-C entsprechen.

5.4.1 Aufzüge und Treppen, die Garagengeschoße miteinander ver-
binden, müssen in eigenen Fahrschächten bzw. Treppenhäu-
sern mit Wänden REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 liegen.

5.4.2 Ladestellen von Personenaufzügen, die zu Garagen führen, 
müssen direkt mit einem Gang verbunden sein, der – ohne 
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durch die Garage zu führen – einen direkten Ausgang zu ei-
nem sicheren Ort des angrenzenden Geländes im Freien oder 
in ein Treppenhaus bzw. eine Außentreppe mit jeweils einem 
Ausgang zu einem sicheren Ort des angrenzenden Geländes 
im Freien aufweist.

5.4.3 Garagen mit einer Nutzfläche von insgesamt mehr als 600 m² 
dürfen mit Gängen bzw. Treppenhäusern nur über Schleusen 
verbunden sein, die folgende Anforderungen zu erfüllen ha-
ben:
a) Wände und Decken müssen REI 90 und A2 bzw. EI 90 

und A2 entsprechen.
b) Türen zwischen Garagen und Schleusen müssen EI2 30-C 

entsprechen.
c) Türen zwischen Schleusen und Treppenhaus müssen 

E 30-C oder S200-C entsprechen.
d) Eine wirksame Lüftung muss vorhanden sein.

5.4.4 Bei Außentreppen kann die Anordnung einer Schleuse ge-
mäß Punkt 5.4.3 entfallen, wenn im Brandfall keine Beein-
trächtigung durch Flammeneinwirkung, Strahlungswärme 
und/oder Verrauchung zu erwarten ist.

5.5.1 Von jeder Stelle einer Garage müssen in höchstens 40 m Geh-
weglänge erreichbar sein:
a) ein direkter Ausgang zu einem sicheren Ort des angren-

zenden Geländes im Freien oder
b) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe jeweils mit einer 

vorgelagerten Schleuse gemäß Punkt 5.4.3 bei Garagen 
mit nicht mehr als zwei unterirdischen Geschoßen und 
einer Nutzfläche von nicht mehr als 600 m², oder

c) ein Treppenhaus oder eine Außentreppe, wobei zusätz-
lich Punkt 5.5.2 gilt.

5.5.2 Im Falle von Punkt 5.5.1 c) muss in jedem Geschoß ein zu-
sätzlicher unabhängiger Fluchtweg vorhanden sein, der
a) zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Au-

ßentreppe oder
b) in einen benachbarten Brandabschnitt oder
c) im ersten unterirdischen sowie im ersten und zweiten 

oberirdischen Geschoß über die Fahrverbindung der Ein- 
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bzw. Ausfahrtsrampe, wobei diese eine Neigung von 
mehr als 10 % aufweisen darf,

führt. Die beiden Fluchtwege dürfen über höchstens 25 m 
Gehweglänge gemeinsam verlaufen.

5.5.3 In Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 250 m² ist eine 
Sicherheitsbeleuchtung erforderlich, wobei die Anforderun-
gen der Tabelle 6 der Anlage 2 „OIB-Richtlinie 2 – Brand-
schutz“ gelten.

-

5.6.1 Für die maximal zulässigen Brandabschnittsflächen gelten die 
Anforderungen gemäß Tabelle 2 in Abhängigkeit von den 
vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen sowie 
den Brandschutzeinrichtungen.

5.6.2 Unabhängig von der Größe des Brandabschnittes darf eine 
Längsausdehnung von 80 m nicht überschritten werden. Dies 
gilt nicht bei Vorhandensein einer erweiterten automatischen 
Löschhilfeanlage oder einer Sprinkleranlage.

5.6.3 Bei mehrgeschoßigen Garagen mit einer Nutzfläche von ins-
gesamt mehr als 600 m² ist jedes Geschoß als eigener Brandab-
schnitt auszubilden.

 Die Aufstellung von Feuerstätten und die Anordnung von 
Reinigungsöffnungen von Abgasanlagen sind unzulässig.

5.8.1 Für die erste Löschhilfe ist je angefangene 200 m² Nutzfläche 
an leicht erreichbarer Stelle ein geeigneter tragbarer Feuerlö-
scher bereitzuhalten.

5.8.2 Für die erweiterte Löschhilfe müssen
a) in Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 1.600 m², 

oder
b) in Garagen mit mehr als zwei unterirdischen, oder
c) in Garagen mit mehr als drei oberirdischen Geschoßen

 Wandhydranten mit formbeständigem D-Schlauch und ge-
eigneter Anschlussmöglichkeit für die Feuerwehr zur Brand-
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bekämpfung vorhanden sein und so verteilt werden, dass jede 
Stelle der Garage mit Löschwasser erreicht wird.

5.8.3 Abweichend von Punkt 5.8.2 a) genügt für eingeschoßige Ga-
ragen eine trockene Steigleitung, wobei die Schlauchan-
schlüsse in der Garage anzuordnen sind.

 Es gelten die Anforderungen gemäß Tabelle 3.

 In Garagen, in denen erdgasbetriebene Kraftfahrzeuge 
(CNG) abgestellt werden, sind bei Ausstattung mit einer ent-
sprechenden Lüftung gemäß Punkt 8.3 der Anlage 3 „OIB-
Richtlinie 3 – Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ 
grundsätzlich keine darüber hinausgehenden lüftungstechni-
schen Maßnahmen erforderlich. Für Garagen mit einer Nutz-
fläche von nicht mehr als 250 m² ist die Hälfte der ständig 
freien Querschnittsfläche unmittelbar unter der Decke anzu-
ordnen.

-

8.1 Für Garagen und Parkdecks, in denen flüssiggasbetriebene 
Kraftfahrzeuge (LPG) oder wasserstoffbetriebene Kraftfahr-
zeuge abgestellt werden, gelten folgende zusätzliche Anfor-
derungen:
a) Über diesen Garagen und Parkdecks dürfen sich keine 

Aufenthaltsräume befinden.
b) Die tiefste Abstell- und Fahrfläche darf nicht unter dem 

angrenzenden Gelände nach Fertigstellung liegen.
c) Für Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m² 

und für Parkdecks ist überdies ein Brandschutzkonzept 
gemäß Punkt 9 zu erstellen.
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 An den Einfahrten von Garagen und Parkdecks, die den An-
forderungen gemäß Punkt 8.1 nicht entsprechen, ist die Be-
zeichnung „keine flüssiggasbetriebene Fahrzeuge – no LPG-
vehicles!“ oder „keine wasserstoffbetriebene Fahrzeuge“ an-
zubringen.

 Für folgende Garagen, Parkdecks und Garagensonderformen 
ist jedenfalls ein Brandschutzkonzept erforderlich, das dem 
OIB-Leitfaden „Abweichungen im Brandschutz und Brand-
schutzkonzepte“ zu entsprechen hat:
a) Garagen mit Brandabschnitten von mehr als 10.000 m²,
b) Parkdecks, bei denen die oberste Stellplatzebene mehr als 

22 m über dem tiefsten Punkt des an das Parkdeck an-
grenzenden Geländes nach Fertigstellung liegt, 

c) Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 50 m² und 
Parkdecks, in denen flüssiggasbetriebene Kraftfahrzeuge 
(LPG) oder wasserstoffbetriebene Kraftfahrzeuge abge-
stellt werden,

d) Garagensonderformen, wie Rampengaragen, befahrbare 
Parkwendel oder Garagen mit zwei oder mehreren hori-
zontalen Fußbodenniveaus innerhalb eines Brandab-
schnittes mit Nutzflächen von jeweils mehr als 250 m² 
sowie für Garagen mit automatischen Parksystemen.

 Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkun-
gen auf bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden 
Bauwerksteile Abweichungen von den aktuellen Anforde-
rungen dieser Anlage (OIB-Richtlinie) zulässig, wenn das 
ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen Be-
standes nicht verschlechtert wird.
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Tabelle 1: Anforderungen an überdachte Stellplätze und 
Garagen mit einer Nutzfläche von jeweils mehr als 50 m2 und 

nicht mehr als 250 m2

Gegenstand überdachte Stellplätze
> 50 m2 und ≤ 250 m2 

Garagen
> 50 m2 und ≤ 250 m2

1 Mindestabstände 

1.1 zu Nachbargrundstücks- 
bzw. Bauplatzgrenzen 2 m 2 m

1.2 zu Gebäuden auf demselben 
Grundstück bzw. Bauplatz 2 m 4 m

2 Wände, Stützen, Decken bzw. Überdachung

2.1 allgemein D R 30 oder A2

2.2 bei Unterschreitung der
Mindestabstände zu 
Nachbargrundstücks- bzw. 
Bauplatzgrenzen

•  Wand in REI 60 bzw. EI 60 erforder-
lich, die der Nachbargrundstücks- 
bzw. Bauplatzgrenze zugekehrt ist, 
über die gesamte Länge und bis zur 
Dacheindeckung

Wenn aufgrund der baulichen Umge-
bung eine Brandübertragung auf Bau-
werke der Nachbargrundstücke nicht 
zu erwarten ist, werden keine Anforde-
rungen gestellt

• Decke REI 90 und A2 und
•  der Nachbargrundstücks- bzw. 

Bauplatzgrenze zugekehrte Wand 
über die gesamte Länge und bis zur 
Dacheindeckung REI 90 und A2 
bzw. EI 90 und A2 

erforderlich

2.3 bei Unterschreitung der 
Mindestabstände zu 
Gebäuden auf demselben 
Grundstück bzw.
Bauplatz

zu GK 1 und GK 2: D
zu GK 3 bis GK 5:
•  Überdachung in REI 30 oder A2 und
•  Wand in REI 30 bzw. EI 30 

erforderlich, die dem Gebäude 
zugekehrt ist, über die gesamte Länge 
und bis zur Dacheindeckung oder 
gemeinsamer Wandanteil mit dem 
Gebäude bis zur Dacheindeckung 
des überdachten Stellplatzes in EI 30, 
bei GK 5 zusätzlich A2

•  Decke REI 90 und
•  dem Gebäude zugekehrte Wand oder 

der gemeinsame Wandanteil über die 
gesamte Länge und bis zur Dach-
eindeckung REI 90 bzw. EI 90 und 
bei GK 5 jeweils zusätzlich A2 erfor-
derlich

2.4 bei Stellplätzen, die in ein 
Gebäude hineinragen, und 
bei eingebauten Garagen

angrenzende Wände und Decken als 
Trennwände bzw. Trenndecken gemäß 
Tabelle 1b der Anlage 2 (OIB-Richtli-
nie 2), mindestens jedoch REI 30 bzw. 
EI 30

angrenzende Wände und Decken als 
sonstige brandabschnittsbildende 
Wände oder Decken gemäß Tabelle 1b 
der Anlage 2 (OIB-Richtlinie 2), 
mindestens jedoch REI 60 bzw. 
EI 60

2.5 Einbauten zur Unterteilung 
der Stellplätze – A2

3 Türen ins Gebäudeinnere
bei GK 1 und GK 2 : keine 
Anforderungen
bei GK 3 bis GK 5: EI2 30-C 

EI2 30-C 

4 Wandbekleidungen, Bodenbeläge und Konstruktionen unter der Rohdecke 

4.1 Wandbekleidungen D B-s1 

4.2 Bodenbeläge – Bfl

4.3
Konstruktionen unter der 
Rohdecke einschließlich 
Deckenbeläge

D; 
bei Stellplätzen gemäß Zeile 2.4: B-s1, 
d0

B-s1,d0
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Gegenstand überdachte Stellplätze
> 50 m2 und ≤ 250 m2 

Garagen
> 50 m2 und ≤ 250 m2

5 Fluchtweg – Von jeder Stelle höchstens 40 m Geh-
weglänge zu einem sicheren Ort des an-
grenzenden Geländes im Freien oder zu 
einem Treppenhaus mit Ausgang zu ei-
nem sicheren Ort des angrenzenden 
Geländes im Freien

6 Erste Löschhilfe – geeigneter tragbarer Feuerlöscher

7 Feuerstätten und 
Abgasanlagen

Die Aufstellung von Feuerstätten und 
die Anordnung von Reinigungsöffnun-
gen von Abgasanlagen sind unzulässig. 
Davon ausgenommen sind Feuerstätten 
und Reinigungsöffnungen, die nach 
einschlägigen Richtlinien für die 
Aufstellung in Garagen geeignet sind.

Tabelle 2: Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen sowie 
Brandschutzeinrichtungen bei Garagen mit Brandabschnitten 

von mehr als 250 m2 und nicht mehr als 10.000 m2

Gegenstand Anforderungen

Brandab-
schnittsfläche Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung (RWE) Brandschutzeinrichtung

1 > 250 m² und  
≤ 1.600 m²

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
Zuluftöffnungen in Bodennähe (Summe der ständig freien 

Querschnittsflächen ≥ 0,5 % der Brandabschnittsfläche)
Abluftöffnungen in Deckennähe (Summe der ständig freien 

Querschnittsflächen ≥ 0,5 % der Brandabschnittsfläche)
Die Öffnungen mit einer Mindestgröße je Öffnung von 

1,00 m² sind so anzuordnen, dass eine Querdurchlüftung 
gewährleistet ist 

Ein- und Ausfahrten (ständig freie Querschnitte) können 
 herangezogen werden  oder

nicht erforderlich(1)

Mechanische Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
12-facher stündlicher Luftwechsel, mindestens jedoch Volu-

menstrom ≥ 36.000 m³/h
Abluftventilator, Leitungen, Aufhängungen müssen 400 °C 

über 90 Minuten standhalten
pro 200 m² Deckenfläche ein rauchempfindliches Auslösee-

lement mit Ein- und Ausschalter an zentraler Stelle im 
Feuerwehrangriffsweg

Anspeisung von der Niederspannungshauptverteilung in je-
weils eigenen Stromkreisen oder von Notstromversorgung

nicht erforderlich(1)

2 > 1.600 m² und 
≤ 4.800 m²

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
Zuluftöffnungen in Bodennähe (Summe der ständig freien 

Querschnittsflächen ≥ 0,5 % der Brandabschnittsfläche)
Abluftöffnungen in Deckennähe (Summe der ständig freien 

Querschnittsflächen ≥ 0,5 % der Brandabschnittsfläche)
Die Öffnungen mit einer Mindestgröße je Öffnung von 

1,00 m² sind so anzuordnen, dass eine Querdurchlüftung 
gewährleistet ist 

Ein- und Ausfahrten (ständig freie Querschnitte) können 
herangezogen werden  oder

Automatische Brandmeldeanlage 
(BMA) mit automatischer 
Alarmweiterleitung 

oder
Erweiterte automatische 
Löschhilfeanlage (EAL) mit 
automatischer Alarmweiterleitung
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Gegenstand Anforderungen

Brandab-
schnittsfläche Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung (RWE) Brandschutzeinrichtung

Mechanische Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
12-facher stündlicher Luftwechsel, 
Abluftventilator, Leitungen, Aufhängungen müssen 400 °C 

über 90 Minuten standhalten
Ansteuerung über BMA sowie durch Ein- und Ausschalter 

an zentraler Stelle im Feuerwehrangriffsweg
Anspeisung von der Niederspannungshauptverteilung in 

jeweils eigenen Stromkreisen oder von Notstromversor-
gung  oder

Automatische Brandmeldeanlage 
(BMA) mit automatischer 
Alarm weiterleitung

Mechanische Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
3-facher stündlicher Luftwechsel,
Abluftventilator, Leitungen, Aufhängungen müssen 400 °C 

über 90 Minuten standhalten
pro 200 m² Deckenfläche ein rauchempfindliches 

Auslöseelement mit Ein- und Ausschalter an zentraler 
Stelle im Feuerwehrangriffsweg

Anspeisung von der Niederspannungshauptverteilung in 
jeweils eigenen Stromkreisen oder von Notstromversor-
gung

Erweiterte automatische 
Löschhilfeanlage (EAL) mit 
automatischer Alarmweiterleitung

3 > 4.800 m² und 
≤ 10.000 m²

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
Zuluftöffnungen in Bodennähe (Summe der ständig freien 

Querschnittsflächen ≥ 0,5 % der Brandabschnittsfläche)
Abluftöffnungen in Deckennähe (Summe der ständig freien 

Querschnittsflächen ≥ 0,5 % der Brandabschnittsfläche)
Die Öffnungen mit einer Mindestgröße je Öffnung von 

1,00 m² sind so anzuordnen, dass eine Querdurchlüftung 
gewährleistet ist 

Ein- und Ausfahrten (ständig freie Querschnitte) können he-
rangezogen werden  oder

Sprinkleranlage (SPA) mit 
automatischer Alarmweiterleitung

Mechanische Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung
3-facher stündlicher Luftwechsel,
Abluftventilator, Leitungen, Aufhängungen müssen 400 °C 

über 90 Minuten standhalten
pro 200 m² Deckenfläche ein rauchempfindliches Auslöse-

element mit Ein- und Ausschalter an zentraler Stelle im 
Feuerwehrangriffsweg

Anspeisung von der Niederspannungshauptverteilung in 
jeweils eigenen Stromkreisen oder von Notstromversor-
gung

Sprinkleranlage (SPA) mit 
automatischer Alarmweiterleitung

1)  Bei Garagen mit mehreren Brandabschnitten, deren Flächen in Summe mehr als 10.000 m² betragen, oder bei Garagen mit mehr als zwei 
unterirdischen Geschoßen ist eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) mit automatischer Alarmweiterleitung erforderlich.
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Tabelle 3: Anforderungen an Parkdecks mit einer obersten 
Stellplatzebene von nicht mehr als 22 m über dem tiefsten 

Punkt des an das Bauwerk angrenzenden Geländes im Freien 
nach Fertigstellung

Gegenstand Anforderungen

1  Mindestabstände

1.1 Mindestabstände zu Nachbargrund-
stücks- bzw. Bauplatzgrenzen 4 m

1.2 Mindestabstände zu Gebäuden auf 
demselben Grundstück bzw. Bauplatz 6 m

2  Anforderungen bei Unterschreitung der Mindestabstände gemäß Punkt 1

2.1 zu Nachbargrundstücks- bzw. 
Bauplatzgrenzen

den Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen zugekehrten Wände 
über die gesamte Länge und Höhe sowie die Decke bis zum Abstand von 
4,00 m jeweils in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 erforderlich

2.2 zu Gebäuden auf demselben 
Grundstück bzw. Bauplatz

den Gebäuden auf demselben Grundstück- bzw. Bauplatz zugekehrten 
Wände über die gesamte Länge und Höhe sowie die Decke bis zum 
Abstand von 6,00 m jeweils in REI 90 und A2 bzw. EI 90 und A2 
erforderlich

3  Tragwerk R 30 und A2 oder
Stahlkonstruktion mit Decken als Verbundtragwerk aus Stahl und Beton, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass es beim zu erwartenden 
Realbrand innerhalb des Zeitraumes von 30 Minuten zu keinem Einsturz 
einer Stellplatzebene oder von Teilen einer Stellplatzebene kommt

4  nichttragende Wände A2

5  Wandbekleidungen, Bodenbeläge und Konstruktionen unter der Rohdecke 
5.1 Wandbekleidungen B-s1 

5.2 Bodenbeläge Bfl 

5.3 Konstruktionen unter der Rohdecke
einschließlich Deckenbeläge

B-s1, d0

6 Türen zwischen Parkdecks und 
Gängen oder Parkdecks und 
Treppenhäusern

EI2 30-C

7  Verbindung zwischen Parkdeckebenen bzw. zwischen Parkdeck und anderen Räumen
7.1 zu Aufzugschächten, Treppenhäusern Wände und Decken in REI 90 bzw. EI 90 und A2

7.2 zu Ladestellen von Personenaufzügen direkt mit dem Treppenhaus oder einem Gang, der – ohne durch die 
Parkdeckebene zu führen – ins Freie oder in ein Treppenhaus mit 
Ausgang ins Freie führt, verbunden

8  Fluchtwege
8.1 Fluchtweglänge nicht mehr als 40 m von jeder Stelle zu

einem direktem Ausgang ins Freie oder
ein Treppenhaus oder eine Außentreppe, wobei in jedem Geschoß ein 
zusätzlicher unabhängiger Fluchtweg vorhanden sein muss, der
– zu einem weiteren Treppenhaus oder einer weiteren Außentreppe oder
– in einen benachbarten Brandabschnitt oder
– im ersten unterirdischen sowie im ersten und zweiten oberirdischen 

Geschoß über die Fahrverbindung der Ein- bzw. Ausfahrtsrampe, 
wobei diese eine Neigung von mehr als 10 % aufweisen darf,

führt; die beiden Fluchtwege dürfen über höchstens 25 m Gehweglänge 
gemeinsam verlaufen
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Gegenstand Anforderungen

8.2 Sicherheitsbeleuchtung siehe Tabelle 6 der Anlage 2 (OIB-Richtlinie 2)

9  Lüftungsöffnungen in jeder Parkebene in mindestens zwei Umfassungswandflächen auf die 
Länge verteilt, 
50 % der Lüftungsöffnungsflächen in der oberen Umfassungswandfläche,
Lüftungsöffnungen müssen ständig offen sein und ins Freie führen.
Abstand zu Lüftungsöffnungen nicht mehr als 40 m

10  Erste und erweiterte Löschhilfe ausreichende und geeignete Mittel der ersten Löschhilfe
mehr als 3 Stellplatzebenen: trockene Steigleitungen im Bereich der 
Zugänge zu den Stellplatzebenen

Ein überdachter Stellplatz gemäß Anlage 7 (eine überdachte Flä-
che mit Wänden an höchstens 2 Seiten) kann per definitionem auch 
ein Gebäude nach der NÖ BO 2014 darstellen, weshalb sich die 
Frage stellt, ob die brandschutztechnischen Anforderungen eines 
überdachten Stellplatzes oder einer Garage heranzuziehen sind.

Für die brandschutztechnische Beurteilung sind – trotz der Ge-
bäudedefinition der NÖ BO 2014 – die Begriffsbestimmungen der 
Anlage 7 maßgeblich. Solange die Ausgestaltung den begrifflichen 
Voraussetzungen des überdachten Stellplatzes entspricht, sind auch 
die brandschutztechnischen Anforderungen für überdachte Stell-
plätze gemäß Anlage 2.2 anzuwenden (s FAQ).

Die Aufstellung von haustechnischen Anlagen wie zB Wär-
mepumpen und Lüftungs-/Klimaanlagen sind in Garagen nicht 
zulässig, zumal die Garage in Anlage 7 als „ein Gebäude oder einen 
Teil eines Gebäudes zum Einstellen von Kraftfahrzeugen“ be-
schrieben wird.

Ausgenommen ist in Garagen mit nicht mehr als 50 m² bzw 
250 m² Nutzfläche die Aufstellung von Feuerstätten, die nach ein-
schlägigen Richtlinien für die Aufstellung in Garagen geeignet sind 
(Pkt 2.2.8 bzw Tabelle 1 der Anlage 2.2) (s FAQ).

Der einzige Fluchtweg von Gebäudeteilen soll durch die Gara-
ge führen. Aus Einzelräumen ist eine Entfluchtung durch Garagen 
ins Freie bzw in gesicherte Fluchtbereiche möglich, sofern die ma-
ximal zulässige Fluchtweglänge nicht überschritten wird, eine kur-
ze Verweildauer von Personen in diesen Räumen zu erwarten ist 
und die Grundanforderungen gemäß § 43 NÖ BO 2014 eingehal-
ten werden (s FAQ).
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Eine Garage ist in Anlage 7 definiert als Gebäude oder Teil ei-
nes Gebäudes zum Einstellen von Kraftfahrzeugen. Dabei wird 
nicht unterschieden, ob diese Kraftfahrzeuge betriebsbereit sind 
oder bspw die Batterie ausgebaut und der Treibstoffbehälter leer 
ist. Für letztere (zB Autoschauraum, Oldtimersammlungen) sind 
Abweichungen nach § 2 NÖ BTV 2014 möglich. Auf die Sonderbe-
stimmung in Pkt 7.1.6 der Anlage 2 im Hinblick auf angrenzende 
landwirtschaftliche Gebäude wird hingewiesen (s FAQ).

Auf einem Grundstück sind mehrere Carports in Abständen von 
jeweils 1,5 m geplant, wobei die Fläche eines jeden Carports nicht 
mehr als 50 m² beträgt. In Analogie zum notwendigen „Schutzab-
stand“ zur Grundstücksgrenze von mindestens 2,0 m, bei welchem 
keine brandschutztechnischen Maßnahmen zu setzen wären, kann 
hier interpretiert werden, dass bei der Unterschreitung des Abstan-
des der einzelnen Carports von 2,0 m untereinander die Summe der 
Flächen als Einheit zu betrachten sind.

Wenn die resultierende Nutzfläche 50 m² übersteigt, gelten hö-
here Anforderungen an die Stellplatzüberdachungen entsprechend 
der Tabelle 1 in Anlage 2.2 (s FAQ).

Bei der Ermittlung der Nutzfläche bei Garagen mit Hebesyste-
men ist zu beachten, dass gemäß Anlage 7 bei der Nutzfläche die 
Summe der Stell- und Fahrflächen, ausgenommen Zu- und Abfahr-
ten im Freien bzw außerhalb der Überdachung, heranzuziehen 
sind.

Somit sind alle Stellplatzflächen entsprechend der Anzahl der 
möglichen Kraftfahrzeuge in die Nutzfläche einzurechnen (s FAQ).




